
 

 

 

 

 

Herr 

Marco Muster 

Musterstrasse 100 

9999 Musterstadt 

480’608 

5'000 / 25’000 

30.09.2021 

30 Tage netto 

01.10.2021 – 31.03.2022 

 
Kunde               Frau 

 Monika Muster 

 Musterstrasse 1 

 9900 Mustern 

EFH (Einfamilienhaus), Musterstrasse 1, 9900 Mustern 

Frau 
Monika Muster 
Musterstrasse 1 
9900 Mustern 

 

Frau 
Monika Muster 
Musterstrasse 1 
9900 Mustern 
 

72 29163 00000 00624 35445 35413 
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480’507 

01.10.2021 – 31.03.2022 

 

EFH (Einfamilienhaus) 
Musterstrasse 1 
9900 Mustern 

CH 1043201234500000000000000000001 
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Beschreibung zu Rechnungsmuster 

1 Name und Adresse des Rechnungsempfängers 

2 Vertragspartner, wenn der Rechnungsempfänger nicht mit der Rechnungsadresse identisch ist 

3 Abrechnungszeitraum 

4 Mit Objekt wird das Haus oder die Wohnung bezeichnet, auf welche sich die Rechnung bezieht. 

Wenn mehrere Objekte auf einer Rechnung aufgeführt werden, steht hier «Diverse Objekte» und 

die Objekte sind auf den Folgeseiten ersichtlich. 
 

5 Diverse Verrechnungen im Auftrag der jeweiligen Gemeinden 

-Boningen: Wasser/Abwasser, Kehricht  -Gunzgen: Kehricht 

-Hägendorf: Wasser/Abwasser, Kehricht -Kappel: Wasser/Abwasser 

6 Der bereits geleistete Akontobetrag wird vom Rechnungsbetrag in Abzug gebracht. 

7 Verrechnung des Anteilscheinzines (netto 65%, 35% VST) 

8 Bei mehreren Objekten wird eine Folgeseite pro Objekt erstellt 

9 Niedertarif wird Montag-Samstag von 21.00 – 06.00 Uhr und am Sonntag den ganzen Tag, 

Hochtarif in der übrigen Zeit verrechnet. 

Energie 

10 Bezeichnung des bezogenen Produktes. Mehr Infos über unsere Produkte erhalten Sie unter 

Stromprodukte 
 

Netznutzung 

11 Die Netzkosten decken unsere Aufwendungen für den Bau und Betrieb des Stromnetzes, über 

welches der Strom zu Ihnen ins Haus übertragen wird. 

12 Der Grundpreis deckt einen Teil der Kosten der Ablesung, der Rechnungsstellung und der Zähler. 

13 Die Systemdienstleistungen werden von der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid für die 

Regelenergiekosten und für das Fahrplan- und Engpassmanagementsystems erhoben. 

14 Der Netzzuschlag nach Art. 35 EnG wird vom Bund zur Förderung von erneuerbaren Energien 

erhoben. 

15 Bei den Abgaben an die Gemeinden handelt es sich um Konzessionsabgaben. 

16 Verbrauchsvergleich, zum Beispiel Abrechnung 01.04.2021 – 30.09.2021 wird mit dem Vorjahr 

01.04.2020 – 30.09.2020 verglichen. 

17 Bei Preisänderungen per 01.01. werden jeweils die Anzahl Tage Ablesedatum berechnet und 

  mit den entsprechenden Preisen verrechnet. 

18 Diese Identifikationsnummer bezeichnet Ihre Messstelle eindeutig. 

http://www.eug.ch/

